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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Die SVP konnte im November ihre Volksinitiative zur Einbürgerungspolitik einreichen.
Diese verlangt, dass die Gemeinden ihre Entscheidungsinstanz und -prozedur autonom
festlegen dürfen und keine Rekurse gegen die kommunalen Einbürgerungsentscheide
möglich sind. Die Sammelkampagne hatte sich für die SVP als sehr mühsam erwiesen
und die erforderlichen 100'000 Unterschriften kamen erst in letzter Minute und dank
Sondereinsätzen zusammen. Nachdem bei der Kontrolle viele ungültige Unterschriften
festgestellt worden waren, nahm die Bundeskanzlei eine genaue Nachzählung vor,
welche mit einem äusserst knappen Ergebnis endete: Die Initiative war mit 100'038
gültigen Unterschriften versehen und damit zustande gekommen. Einen inhaltlich
ähnlichen Vorstoss hatte im Jahr 2003 der Berner SVP-Nationalrat Joder in Form einer
parlamentarischen Initiative eingereicht. Gegen die von der SPK mit knapper Mehrheit
beschlossene Empfehlung lehnte es das Plenum mit 104:73 Stimmen ab, dieser Folge zu
geben. Vertreter der FDP und der CVP bekundeten zwar Verständnis für das Anliegen,
die Gemeindeautonomie zu schützen, lehnten jedoch die Forderung nach einem Verbot
der Beschwerdemöglichkeit ab. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.11.2005
HANS HIRTER

Strafrecht

Gegen den Widerstand der Linken überwies der Nationalrat eine Motion Joder (svp, BE)
für eine Verschärfung des Strafrahmens für vorsätzlich begangene Körperverletzung
(Mo. 08.3131). Der Bundesrat hatte vergeblich darauf hingewiesen, dass der Strafrahmen
für schwere Körperverletzung mit Strafen von minimal 180 Tagessätzen Geldstrafe bis zu
maximal zehn Jahren Freiheitsentzug eigentlich gross genug sei, von den Gerichten
aber nicht immer ausgeschöpft werde. Gerade bei Gewalt- und Sexualdelikten würden
gemäss Bundesrat nur selten die strengst möglichen Strafen ausgesprochen. Eine
Motion Fiala (fdp, ZH) für eine Verschärfung des Strafrahmens für Kinderpornografie
(Mo. 08.3609) wurde von der Regierung mit dem selben Argument bekämpft und vom
Nationalrat angenommen. Der Nationalrat überwies in der Folge ein Postulat Jositsch
(sp, ZH) (Po. 09.3366), das vom Bundesrat einen Bericht darüber verlangt, ob die
Gerichte den vom Gesetzgeber vorgesehenen Strafrahmen effektiv ausnutzen.
Gewalttaten mit schweren Körperverletzungen oder gar Todesfolgen sind in den letzten
Jahren oft von Jugendlichen begangen worden. Eine Motion Schlüer (svp, ZH) (Mo.
09.3314), der bei derartigen Fällen die Altersgrenze für die Beurteilung nach dem
Jugendstrafrecht vom vollendeten 19. auf das 16. Altersjahr senken wollte, scheiterte
jedoch mit 69 zu 114 Stimmen im Nationalrat. Nicht besser ging es einer analogen
Motion Reimann (svp, AG) (Mo. 09.3733) im Ständerat. Der Bundesrat hatte auch diese
beiden Vorstösse zur Ablehnung beantragt. Seine Ansicht begründete er u.a. auch in
seiner Antwort auf eine Interpellation Rickli (svp, ZH) (Ip. 09.3784). Eine Debatte über
die ungenügende Ausschöpfung des Strafrahmens durch die Gerichte fand auch in den
Medien statt. 2

MOTION
DATUM: 03.06.2009
HANS HIRTER

Die bereits 2009 von der grossen Kammer angenommene Motion Joder (svp, BE), die
eine Verschärfung des Strafrechtes bei vorsätzlicher Körperverletzung verlangt, wurde
in der Herbstsession auch vom Ständerat überwiesen. Somit liess auch die kleine
Kammer das Argument des Bundesrats nicht gelten, dass der Strafrahmen eigentlich
gross genug sei, von den Gerichten aber nicht immer ausgeschöpft werde. 3

MOTION
DATUM: 23.09.2010
MARC BÜHLMANN

Nur vier Jahre nach seinem Inkrafttreten stand der Artikel 53 StGB betreffend die
Wiedergutmachung in Kritik. Der Artikel war 2007 eingeführt worden, um einerseits die
Strafbehörden zu entlasten und andererseits zur Wiederherstellung des öffentlichen
Friedens beizutragen. Abschaffen wollte der Nationalrat den Artikel nicht, weshalb er
auch der dies fordernden parlamentarischen Initiative Joder (svp, BE; 10.522) keine
Folge gab. Hingegen sprach sich die grosse Kammer mit 171 zu 1 Stimme für eine
Revision des Artikels aus, wie sie von ihrer Rechtskommission gefordert wurde. Deren
Motion (11.4041) sah vor, dass eine Wiedergutmachung nur bei geringfügigen Delikten

MOTION
DATUM: 27.09.2012
NADJA ACKERMANN
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gegen öffentliches Gut und bei nachgewiesener Reue des Täters möglich ist. Der
Ständerat lehnte jedoch sowohl aus inhaltlichen als auch aus verfahrenstechnischen
Gründen die Überweisung der Motion ab. Erfolgreich war indes eine parlamentarische
Initiative Vischer (gp, ZH; 10.519), die wie die Motion die Möglichkeit einer
Wiedergutmachung nur bei geringfügigen Delikten und zusätzlich nur bei Vorliegen
eines Schuldgeständisses seitens des Täters vorsah. Ihr wurde von den
Rechtskommissionen beider Räte Folge gegeben. 4

Privatrecht

Mit dem Inkrafttreten des Erwachsenenschutzgesetzes ab dem 1. Januar 2013 wird neu
der Entzug der Handlungsfähigkeit nicht mehr in den kantonalen Amtsblättern publik
gemacht. Ob eine Person handlungsfähig ist, hat insbesondere bei Vertragsschlüssen
eine Bedeutung, da bevormundete Personen keine Verträge abschliessen können. Um
auch in Zukunft die Rechtssicherheit wahren zu können, gaben beide
Rechtskommissionen einer parlamentarischen Initiative Joder (svp, BE) Folge, welche
fordert, dass das kantonale Betreibungsamt künftig über die Ergreifung oder Aufhebung
einer Massnahme des Erwachsenenschutzrechtes informiert wird und die Information
im Betreibungsregister einträgt. So ist die Information auch Dritten bei der Einholung
des Betreibungsregisterauszuges zugänglich.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.10.2012
NADJA ACKERMANN

Im März 2015 hatte der Nationalrat die Frist für die parlamentarische Initiative Joder
(svp, BE) zur Publikation von Erwachsenenschutzmassnahmen bis zur Wintersession
2015 verlängert. Die RK-NR hatte darauf im November 2015 einen Erlassentwurf und im
darauffolgenden Frühjahr den erläuternden Bericht dazu verabschiedet und dem
Bundesrat zur Stellungnahme vorgelegt. Da die vom Initiant angestrebte Eintragung von
Erwachsenenschutzmassnahmen im Betreibungsregister in der Vernehmlassung harsch
kritisiert worden war, setzten sowohl der Bundesrat als auch die Kommissionsmehrheit
schliesslich auf eine andere Lösung: Auskünfte über Erwachsenenschutzmassnahmen
sollen weiterhin ausschliesslich durch die zuständige Erwachsenenschutzbehörde und
nach Glaubhaftmachung eines entsprechenden Interesses an Dritte erteilt werden,
allerdings soll der Bundesrat mittels Verordnung das Verfahren für solche Auskünfte
vereinheitlichen und vereinfachen. Dadurch sollen im Vergleich zum ursprünglichen
Vorschlag einerseits ein besserer Schutz dieser hochsensiblen Personendaten
gewährleistet und andererseits das Risiko falscher oder nicht mehr aktueller Daten
minimiert werden. Die Kommissionsminderheit beantragte, an der anfangs
vorgesehenen Zuständigkeit des Betreibungsamtes festzuhalten.
Der Nationalrat sprach sich in der Herbstsession 2016 mit klarer Mehrheit für die
Version der Kommissionsmehrheit aus und der Ständerat stimmte in der
darauffolgenden Wintersession einstimmig zu. In der Schlussabstimmung wurde die
Vorlage von beiden Räten einstimmig angenommen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK

Öffentliche Ordnung

Die im Vorjahr mit Blick auf die 2008 in der Schweiz und in Österreich stattfindende
Fussball-Europameisterschaft beschlossenen Massnahmen zur Bekämpfung von Gewalt
bei und im Umfeld von Sportveranstaltungen sind auf Ende 2009 befristet. Der Grund
dafür besteht insbesondere in der problematischen Vereinbarkeit mit den aktuellen
Verfassungsbestimmungen über die Kompetenzen des Bundes im Bereich von
Polizeimassnahmen. Der Bundesrat schlug nun die vom Parlament mit einer Motion
(06.3004) verlangte Verfassungsänderung vor, die ihm in einem neuen Artikel 68.4 BV
die Kompetenz erteilt, „Vorschriften zur Verhinderung und zur Eindämmung von
Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen anlässlich von Sportveranstaltungen“ zu
erlassen. Damit könnte die Befristung der Gesetzesänderungen aufgehoben werden.
Der Bundesrat empfahl allerdings dem Parlament, die Arbeit an diesem Projekt sofort
einzustellen, falls die Kantone sich darauf einigen würden, einheitliche Massnahmen zur
Bekämpfung von Gewalt bei Sportveranstaltungen auf dem Konkordatsweg einzuführen.
Die Kantone bekräftigten im Frühjahr, dass sie es vermeiden möchten, in diesem
Bereich Kompetenzen an den Bund abzutreten, und sie machten sich an die
Ausarbeitung einer eigenen Lösung. Diese sieht so aus, dass die von der
Bundesversammlung im Jahr 2006 beschlossenen Massnahmen aus dem Bundesgesetz
herausgelöst und in die kantonalen Gesetzgebungen integriert werden. Im November
legten die kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren ein entsprechendes Konkordat vor.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.08.2007
HANS HIRTER
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Um diese kantonale Lösung nicht zu verhindern, lehnte der Nationalrat auf Antrag des
Bundesrats eine Motion Joder (svp, BE) (06.3064) ab, welche eine nationale
Verfassungsgrundlage für die Polizeimassnahmen forderte. 6
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